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	Produkte


Back
 Sage Business Cloud

	 Auftrag, Buchhaltung & ERP
	Sage ActiveDie Cloud-Lösung für Auftragsbearbeitung und Buchhaltung für kleine Unternehmen.

	Sage 50Auftragsbearbeitung, Buchhaltung und Warenwirtschaft für Kleinunternehmen.

	Sage 100Die ERP-Software für Unternehmen mit individuellen Anforderungen – als Desktop-Software mit optionalen Cloud-Services.

	Sage X3Finanz- und ERP-System für wachsende und international tätige Unternehmen aus dem Mittelstand




	 HR und Lohnabrechnung
	LohnabrechnungDie Online-Lösung für kleine Unternehmen, die ihre Lohnabrechnung selbst erledigen.

	Sage HRFür kleine und schnell wachsende Unternehmen, die eine modular aufgebaute Cloud-Lösung für die Personalverwaltung suchen.

	Sage HR SuiteDie modulare HR- und Personalabrechnungs-Software mit optionalen Cloud-Services.

	Sage PeopleHR- und People-System in der Cloud für multi-nationale und agile Unternehmen








 Branchenlösungen

	Sage 50 HandwerkDie kaufmännische Komplettlösung, speziell für Handwerker und Dienstleister

	Sage b7ERP für Produktion & Handel

	Sage WincaratERP für die Kunststoffindustrie









Alle Produkte
 






	Lösungen


Back
 Produktsuche nach Unternehmensgröße

	Kleinere Unternehmen

	Mittelständische Unternehmen





 Produktsuche nach Anwendungsbereich

	Buchhaltungssoftware

	Warenwirtschaft

	ERP-Software

	Lohnabrechnungssoftware

	HR-Software

	CRM-Software

	Shopsystem

	Dokumentenmanagement





 Produktsuche nach Branche

	Dienstleistung

	Handel

	Produzierendes Gewerbe

	Handwerk

	Öffentliche Verwaltung

	Gesundheits- und Sozialwesen







Kundenreferenzen
Zahlreiche Unternehmen wie Ihres nutzen bereits die Lösungen von Sage, um ihre Produktivität zu steigern, Zeit zu sparen und das Umsatzwachstum voranzutreiben.
Erfolgsgeschichten lesen
 








	Partner


Back
 Partner

	ÜbersichtErkunden Sie alle Möglichkeiten des Sage Partner Programme

	Tech PartnerMit der Integration ins Sage bringen Sie innovative Lösungen schneller auf den Markt

	Business PartnerVerkaufen und vermitteln Sie Lösungen von Sage und bieten Sie Ihren Kunden wertsteigernde Dienstleistungen an

	KooperationspartnerUnsere innovationsfördernden Partnerschaften mit weltweiten Marktführern

	Partner finden










	Shop


Back
 Shop

	Sage Business Cloud Lohnabrechnung

	Sage ERP

	Sage 50 Connected

	Sage 50 eCommerce

	Schulungen und Onlineseminare










	Blog


Back
 Themen

	Alle Themen: Hier geht´s zum Blog

	HR-Management & Lohnbuchhaltung

	Recht, Steuern und Finanzen

	Digitale Transformation

	Datenbasiert entscheiden

	Gesetzliche Änderungen zum Jahreswechsel





 Inspiration

	Alles rund um die Unternehmensnachfolge

	Podcast entdecken

	Jetzt anmelden zum Newsletter





 Lexikon & Kostenfreie Ratgeber

	Lexikon

	Lohn- und Buchhaltungsbegriffe: leicht & amüsant erklärt

	E-Books & Checklisten







Member Masterclass
Exklusive Videos und Artikel von weltweit führenden Experten. Erfahren Sie in Staffel 2 wie Sie Ihre Produktivität steigern können. 
Zur Member Masterclass
 








	Support


Back
 Hilfe & Produktunterstützung

	Überblick

	FAQ

	Kurzvideos

	DSGVO-Service

	Schulungen

	Consulting

	Sage Portal

	Sage Customer Voice










	
	Kunden-Login
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	Buchhaltung
	Compliance
	Personalmanagement
	Lohnabrechnung
	Digitalisierung
	Unternehmensnachfolge
	Datenbasiert entscheiden
	Kostenfreie Downloads
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 Zum Lexikon: Wir erklären betriebswirtschaftliche Fachbegriffe
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Beschreibung im Lexikon
Arbeitsvertrag


Grundsätzlich herrscht in Deutschland Vertragsfreiheit. Dies gilt auch für Arbeits- und Dienstverträge, sodass Arbeitnehmer und Arbeitgeber weitgehend frei in deren Gestaltung sind. Dabei sind jedoch die gesetzlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzesbuches (BGB) zu beachten, die §§ 611 bis 630 enthalten die einschlägigen Regelungen. Juristisch handelt es sich bei dieser Vereinbarung um eine gegenseitige schuldrechtliche Verpflichtung. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich im Arbeits- oder Dienstvertrag dazu, Arbeit nach den Anweisungen des Dienstherrn zu erbringen. Der Arbeitgeber sagt als Gegenleistung zu, ein Arbeitsentgelt in Form von Lohn oder Gehalt zu bezahlen.

Für Arbeitsverträge gilt nicht das Erfordernis der Schriftform. Deswegen haben sie auch Gültigkeit, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer lediglich eine mündliche Vereinbarung über das Beschäftigungsverhältnis getroffen haben. Allerdings kommt es in der Praxis sehr selten vor, dass die Parteien auf das Abfassen und Unterschreiben eines Arbeitsvertrages verzichten. Schon aus Gründen der Beweisführung in einem möglichen arbeitsgerichtlichen Verfahren ist ein schriftlicher Vertragsschluss empfehlenswert.

Die Befristung in Arbeitsverträgen

Heute stellen viele Unternehmen neue Mitarbeiter nur für einen begrenzten Zeitraum ein. Sie schließen mit diesen einen dementsprechend befristeten Vertrag ab. Für diese Vertragsform gelten strenge gesetzliche Vorschriften, die regeln, wie lange die Befristung dauern darf und wie viele befristete Anschlussverträge vereinbart werden dürfen.

Ist ein Arbeitsvertrag unbefristet abgeschlossen, endet er durch die Kündigung einer der Vertragsparteien. Arbeitnehmer haben das Recht, jederzeit unter Einhaltung der vertraglich festgelegten Frist zu kündigen. Für Arbeitgeber gelten Beschränkungen, die sich aus dem Kündigungsschutzgesetz ergeben. Eine andere Möglichkeit der Beendigung der Vertragsbeziehung besteht in deren Aufhebung im gegenseitigen Einvernehmen. Wenn der Arbeitnehmer verstirbt, endet das Arbeitsverhältnis automatisch.


Tipp:

Entdecken Sie die richtige Personalabrechnungssoftware für Ihre HR-Abteilung



Die einzelnen Vereinbarungen im Arbeitsvertrag

Konkret regelt dieser Vertrag alle wesentlichen Einzelheiten des Beschäftigungsverhältnisses. Dazu gehört die präzise Bestimmung des Arbeitgebers als Vertragspartner. Dies ist zum Beispiel wichtig für den Kündigungsschutz, der von der Unternehmensgröße abhängt.

Im Vertrag vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Art und den Umfang der zu erbringenden Leistung. Außerdem ist der Arbeitsort darin genauso geregelt wie die wöchentliche Arbeitszeit. Auch die Anzahl der Urlaubstage pro Jahr ist festgehalten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber legen im Vertrag darüber hinaus fest, wann das Arbeitsverhältnis beginnt.

Als Arbeitsentgelt vereinbaren die Vertragsparteien die Zahlung von Lohn oder Gehalt. Während Lohn stets als stundenbezogenes Entgelt geregelt ist, zahlen Arbeitgeber ein Gehalt monatsweise. Gehaltszahlungen erfolgen im Gegensatz zu Lohnzahlungen unabhängig von der tatsächlich geleisteten Stundenzahl. Bei der Höhe des Arbeitsentgelts sind die Vorschriften des Mindestlohngesetzes zu beachten. Wenn für das Beschäftigungsverhältnis ein Tarifvertrag gilt, ist in den Vertrag ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. Das Gleiche trifft auf Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu.

Darüber hinaus umfassen die Regelung des Arbeitsvertrags die folgenden Themen:

	Probezeit
	Kündigungsfrist
	Verbot einer Nebentätigkeit
	Überstundenregelung


Sicher interessiert Sie auch dieser Artikel zum Nachweisgesetz 2022

Änderungen im Nachweisgesetz 2022 – Handlungsbedarf bei Arbeitgebern


 





2024: Alle neuen Gesetze immer im Blick


Bleiben Sie informiert - mit unserem Newsletter 1x im Monat

	Neue Trends aus der Arbeitswelt
	Aktuelle Urteile verständlich erklärt
	Tipps zu Recht, Steuern & Finanzen
	Experten-Interviews, Studien u.v.m
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Verwandte Begriffe

	

Arbeitsrecht 

	

Arbeitsschutz 

	

People Company 

	

Personalmanagement 






Search


 Suchen nach:


 
















Erfahren Sie mehr zu diesem Begriff








Ausgewählte Begriffe
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3. April 2024
8 Minuten zu lesen


HR Trends – die Zukunft der Personalarbeit 
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28. März 2024
10 Minuten zu lesen


Das Wachstumschancengesetz – welche Änderungen verabschiedet wurden 
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4. April 2024
8 Minuten zu lesen


Ab 2025 wird die elektronische Rechnung Pflicht im B2B Sektor 








Am häufigsten gesehen
	Steuersatz

	Arbeitsbescheinigung

	Nachtarbeit

	Soll und Haben



 

















Beiträge speziell für Ihr Unternehmen:
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Alle Unternehmensgrößen








Open Modal
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Bleiben Sie informiert!

Freuen Sie sich 1x im Monat auf Ihre Experten. Aktuelle Insights, Gesetzesänderungen, Interviews, Trends, Podcasts, Ebooks, Studien, uvm.



Newsletter abonnieren

Abonnieren


 




Sage kennenlernen

Lernen Sie die Lösungen von Sage kennen. Seit über 30 Jahren unterstützen wir kleine und mittelständische Unternehmen dabei, erfolgreich zu sein.




Jetzt kennenlernen
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 Facebook


	

 LinkedIn


	

 Twitter


	

 YouTube










	Kleinere Unternehmen
	Mittelständische Unternehmen


 


	Jetzt Sage Partner werden
	Business Partner
	Tech Partner
	AppCenter
	Lösungskatalog


 


	 Unternehmen
	Über Sage
	Social Media
	Veranstaltungen
	Sage Foundation
	Investoren
	Presse
	Karriere
	Referenzen
	Nachhaltigkeit & Soziales


 


	PRODUKTE
	Sage Active
	Sage 50 Connected
	Sage 100
	Sage X3
	Sage HR Suite
	Sage HR
	Lohnabrechnung
	Alle Produkte
	Kunden-Login


 


	SUPPORT
	Sage Support
	Kontakt
	Blog
	Vorteile Sage Community
	Kurzvideos
	Schulungen
	Consulting
	Sage Affiliate-Programm
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Deutschland | Deutsch 






Wählen Sie Ihre Region und Sprache







North America 

	

Canada (ENG) 

	

Canada (FR) 

	

United States 







South America 

	

Brasil 







Europe 

	

België (NDL) 

	

Belgique (FR) 

	

Deutschland 

	

España 

	

France 

	

Ireland 

	

Österreich 

	

Polska 

	

Portugal 

	

United Kingdom 







Africa & Middle East 

	

Africa 

	

Botswana 

	

Kenya 

	

Maroc 

	

Namibia 

	

Nigeria 

	

South Africa 

	

UAE & Middle East 







Asia Pacific 

	

Australia 

	

Hong Kong 

	

India 

	

Indonesia 

	

Malaysia 

	

Singapore 

	

ประเทศไทย 

	

中华人民共和国 




















	LÖSUNGEN – NACH GESCHÄFTSANFORDERUNGEN
	Finanzbuchhaltung
	Warenwirtschaft
	ERP-Software
	Personalabrechnung
	HR-Software
	CRM-Software
	Shopsystem
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Barrierefreiheit
Rechtliches
Datenschutz und Cookies
Sitemap
Gender Hinweis
Impressum


Dieser Artikel sowie weiterführende Unterlagen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Sage Group plc bzw. ihren Lizenzgebern. Das Veröffentlichen, Kopieren, Vervielfältigen, Verändern, Verkaufen oder Verbreiten ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Sage ist nicht zulässig.
Die Inhalte wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann Sage keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. Zur Lösung von konkreten Rechtsfällen, insbesondere im Rahmen der DSGVO, konsultieren Sie bitte unbedingt einen Rechtsanwalt.

 















Sage Advice
Der Blog für fundiertes Unternehmerwissen





	

 
Auf LinkedIn teilen (in neuem Fenster) 


	

 
Share on X (in neuem Fenster) 


	

 
Per E-Mail teilen (in neuem Fenster) 














Newsletter abonnieren

Abonnieren
 
Schließen
 

























